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Die Stadt Nürnberg hat bereits im Jahr 1994 begonnen, Regelungen zur Baulandentwicklung zu 
formulieren. Damals wurde aufgrund einer Novellierung des Planungsrechtes durch das Bauge-
setzbuch-Maßnahmengesetz erstmals definiert, dass Bauträger und Investoren mittels städtebau-
licher Verträge an den Folgekosten beteiligt werden sollen. Außerdem wurde bereits 1994 eine 
Quote für den geförderten Wohnungsbau festgelegt. Auf diesem Beschluss baute eine ganze Rei-
he an weiteren Beschlüssen zur Baulandentwicklung auf, die u.a. weitere Folgekostenregelungen, 
die Kinderbetreuung, die Grünflächenausstattung neuer Baugebiete sowie die Erschließung zum 
Inhalt hatten. Diese Einzelbeschlüsse wurden über viele Jahre den Verhandlungen mit Bauträgern 
und Investoren zugrunde gelegt und erfolgreich angewendet.

Im Laufe der Zeit wurde aber deutlich, dass es sinnvoll ist, die Einzelbeschlüsse in einem Gesamt-
werk zusammenzufassen. Deshalb wurde der Baulandbeschluss der Stadt Nürnberg erarbeitet, 
der die vorherigen Einzelbeschlüsse bündelt, aktualisiert und aufeinander abstimmt und darüber 
hinaus die aktuellen Anforderungen an die Baulandentwicklung einbezieht. Der Entwurf des Bau-
landbeschlusses wurde mit allen betroffenen Geschäftsbereichen der Stadt Nürnberg abgestimmt, 
ebenso in mehreren Gesprächsrunden mit dem Verband der freien Wohnungsbauträger Bayern. 
Der Stadtrat der Stadt Nürnberg hat den Baulandbeschluss im Mai 2017 beschlossen, mittlerweile 
ist die erste Änderung bereits eingearbeitet. 

Jetzt liegt mit dem Baulandbeschluss der Stadt Nürnberg ein Regelwerk zur Baulandentwicklung 
vor, das ein einheitliches Vorgehen der Kommune gewährleistet, dadurch Sicherheit für Investoren 
schafft und das bestehende Planungsinstrumentarium effektiv nutzt. Alle am Prozess der Bauland-
entwicklung Beteiligten können sich auf ein abgestimmtes und zielorientiertes Regelwerk stützen.

Daniel F. Ulrich
Planungs- und Baureferent

Vorwort

Vorwort

 



Leitlinie

6

1.1	 Anlass und Vorgehen

In Nürnberg lagen etliche Einzelbeschlüsse zur 
Baulandentwicklung aus den letzten fast 25 
Jahren vor, es gab aber keinen übergreifen-
den und umfassend formulierten Beschluss zu 
einer einheitlichen und verbindlichen Verfah-
rensweise für alle Beteiligten. Die 14 Einzel-
beschlüsse bauten aufeinander auf, ergänz-
ten sich oder ersetzten sich teilweise. Das Ziel 
der einzelnen Beschlüsse wechselte, je nach 
Alter der Beschlüsse, ebenso das verwendete 
Instrumentarium. Meist sollten städtebauliche 
Verträge zum Tragen kommen. 

Um die verschiedenen Beschlüsse zu harmoni-
sieren und zu aktualisieren, wurde ein zusam-
menfassender Baulandbeschluss erarbeitet. 
Der Entwurf des Baulandbeschlusses wurde in 
der Verwaltung bei allen betroffenen Dienst-
stellen instruiert und diskutiert. Außerdem 
fanden Gespräche mit dem Landesverband 
Freier Wohnungsunternehmer statt. 

Der Baulandbeschluss wurde im Stadtrat der 
Stadt Nürnberg am 24.05.2017 beschlossen 
und trat mit Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Stadt Nürnberg am 14.06.2017.

Eine erste Änderung wurde durch Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Stadt Nürnberg am 
18.10.2017 in Kraft gesetzt. Die Regelungen 
zum geförderten Wohnungsbau wurden mo-
difiziert.

1.2	 Leitlinien Baulandbeschluss für 
die Bauflächenentwicklung in Nürnberg

Ein Baulandbeschluss ist ein kommunaler 
Grundsatzbeschluss des Stadtrates. Er stellt 

1.	 Leitlinie für die Bauflächenentwicklung

eine klare Willensbekundung bezüglich der 
zukünftigen Vorgehensweise bei Flächenent-
wicklungen dar und ist für die Verwaltung 
bindend. Auch die Stadt Nürnberg bedient 
sich dieser Maßnahme durch verschiedene 
Beschlüsse von Stadtratsausschüssen.

Ein Baulandbeschluss kann viele verschiede-
ne städtebauliche Gesichtspunkte abdecken, 
sollte aber einige Grundlagen befolgen:

Transparenz, Gleichbehandlung und Ver-
bindlichkeit; 

Kalkulationsbasis für Investoren
 

•	 So wenige Ausnahmen wie möglich, 
um die Gleichbehandlung zu sichern 
und genaue Anforderungen definieren.

•	 Ausnahmefälle sind zu präzisieren oder 
müssen von einem geeigneten Gremi-
um behandelt werden.    

Ein Baulandbeschluss versetzt in die Lage, 
städtebauliche Standards und Qualitäten fest-
zulegen, geförderten Wohnraum zu sichern 
und gleichzeitig die Kommune zu entlasten. 
Auf Grund des Beschlusses wird das Verfah-
ren vereinfacht, da jeder Akteur seine Pflich-
ten kennt und dementsprechend handeln 
kann. 

Boden stellt die Grundlage der Stadtentwick-
lung dar, ist jedoch nur begrenzt vorhanden 
und meist nur schwer verfügbar. Es gilt folg-
lich im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB, 
Mittel und Wege zu entwickeln, Bauland in 
ausreichendem Umfang für verschiedene 
Wohngruppen und Wohnformen zu attrakti-
ven Preisen in der Kommune bereitzustellen, 
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ohne den städtischen Haushalt über Gebühr 
zu belasten. Das bereits bestehende gesetz-
liche Planungsinstrumentarium stößt jedoch 
ohne klare äußere Regeln an seine Grenzen. 
Eine geregelte kommunale Vorgehensweise 
bei der Bereitstellung von Bauland ist deshalb 
erforderlich.

Ein Baulandbeschluss bietet die Möglichkeit 
ein einheitliches Vorgehen der Kommune zu 
gewährleisten, Sicherheit für Investoren zu 
schaffen und das bestehende Planungsins-
trumentarium effektiv zu nutzen. Er ist für 
die Verwaltung bindend, bildet damit die 
Grundlage für das zukünftige Handeln und 
legt somit eine kommunale Baulandstrategie 
eindeutig fest. Auch städtebauliche, grün-
ordnerische und ökologische Gesichtspunkte 
können berücksichtigt werden. Beispielweise 
lassen sich eine klare Kostenbeteiligung an 
der öffentlichen Infrastruktur oder ein Min-
deststandard für die Energieeffizienz bei Neu-
bauten in einem Baulandbeschluss regeln. 
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2.1	 Anwendungsbereich und Grenzen

Der Anwendungsbereich, die Regelungen zu 
Grenzen und Ausnahmen, die Festlegungen 
zu stadteigenen Grundstücken werden im Teil 
A des Baulandbeschlusses erstmals deutlich 
festgeschrieben. Beim Verkauf stadteigener 
Grundstücke können weitgehendere Zielset-
zungen verfolgt werden. Damit sollen z.B. ge-
meinschaftliche Wohnformen gefördert und 
ein höherer Anteil geförderten Wohnungs-
baus ermöglicht werden.

Bei Verfahren nach dem Besonderen Städte-
baurecht, also bei Sanierungsverfahren, städ-
tebaulichen Entwicklungsmaßnahmen und 
beim Stadtumbau werden die Regelungen 
des Baulandbeschlusses nicht angewandt. 
Die Sonderregelungen des besonderen Städ-
tebaurechts können deutlich über die Rege-
lungen des Baulandbeschlusses hinaus ge-
hen. Nicht ausgesetzt ist damit die gesetzlich 
geregelte Anwendung von städtebaulichen 
Verträgen und Erschließungsverträgen sowie 
die dort festzulegenden Regelungen über 
Kosten- und Lastenverteilungen.

2.2	 Städtebauliche Verträge und 
	 Folgekostenregelungen

Der Verfahrensweg ist erstmals deutlich dar-
gelegt. Zunächst ist die Grundzustimmungser-
klärung durch den Investor zu unterzeichnen. 
Darin wird das weitere Verfahren geregelt. 
Außerdem erklärt sich der Planungsbegüns-
tigte in der Grundzustimmungserklärung 
grundsätzlich bereit, einen städtebaulichen 
Vertrag abzuschließen. Die maßgeblichen Fol-
gelasten und -kosten werden benannt.

Nur wenn die Grundzustimmungserklärung 
unterzeichnet ist, wird die Bauleitplanung 
initiiert, also der Bebauungsplan eingeleitet. 
Sollte auch die Änderung des Flächennut-
zungsplanes erforderlich sein, wird auch die-
ses Verfahren erst nach der Unterzeichnung 
der Grundzustimmungserklärung eingeleitet.

Parallel zum Bebauungsplanverfahren wird 
der städtebauliche Vertrag verhandelt. Die Bil-
ligung des Bebauungsplanes wird nur durch-
geführt, wenn der städtebauliche Vertrag von 
den Beteiligten unterzeichnet ist. Wenn eine 
Einigung nicht möglich ist, wird der Bebau-
ungsplan nicht weiter geführt. 

2.	 Schwerpunkte des Baulandbeschlusses
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Der städtebauliche Vertrag regelt die Rech-
te und Verpflichtungen der Vertragspartner. 
Insbesondere die Folgekosten für die städte-
baulichen Maßnahmen sind Bestandteil des 
Vertrages. Es handelt sich um die ursächlich 
durch die Planung verursachten Kosten für 
Verfahren, Konzepte, Planung einschließlich 
Bürgerbeteiligung, die soziale und technische 
Infrastruktur sowie Kosten für Ökoausgleich, 
Kosten für Grün- und Spielflächen sowie für 
Monitoring und Kunst im öffentlichen Raum. 
Eine genauere Definition ist im Baulandbe-
schluss in den Ziffern B 2.1 und C 2.1 ent-
halten. 

Im städtebaulichen Vertrag werden auch die 
Zuständigkeit und die Terminierung für die 
Herstellung der Erschließungsanlagen gere-
gelt. Die jeweils betroffenen Dienststellen 
und Eigenbetriebe haben ein Erstzugriffsrecht 
auf Planung und Ausführung. Wenn es der 
Stadt nicht möglich ist, die Erschließungsan-
lagen selber herzustellen, führt der Investor 
die Maßnahmen in eigener Verantwortung 
durch. Grundlage sind die einschlägigen gel-
tenden gesetzlichen Regelungen, Verordnun-

gen und Normen sowie anerkannten Regeln 
der Technik.

Ebenfalls geregelt werden die Flächenabtre-
tungen an die Stadt Nürnberg. Es handelt sich 
v.a. um Flächen für die soziale und technische 
Infrastruktur, Verkehrsflächen, Grün- und 
Spielflächen sowie Ausgleichsflächen für öko-
logischen Ausgleich sowie den Artenschutz.

2.3	 Geförderter Wohnungsbau

Der Anteil geförderter Wohnungen in Nürn-
berg geht seit Jahren deutlich zurück. In Zei-
ten stark steigender Wohnungs- und Immobi-
lienpreise und steigender Mieten sind jedoch 
belegungsgebundene geförderte Wohnun-
gen unerlässlich. Aus diesem Grund enthält 
der Baulandbeschluss eine Reihe von grund-
sätzlichen Regelungen zu diesem Thema.

Werden mehr als 30 Reihen- und/oder Dop-
pelhäuser oder mehr als 30 Wohnungen im 
Geschosswohnungsbau errichtet, sind 30% 
der Geschossfläche für den geförderten Woh-
nungsbau bereit zu stellen. Der Baulandbe-
schluss enthält in diesem Zusammenhang 
auch Regelungen zu bestehendem Baurecht, 
zu Mischgebieten, Dorfgebieten und Gemen-
gelagen sowie zu Wert- und Kostengrenzen 
des geförderten Wohnungsbaus. Der geför-
derte Wohnungsbau ist innerhalb einer ver-
traglich festzulegenden Frist herzustellen. Die 
Umsetzung wird durch ein Ankaufsrecht der 
Stadt zu einem vertraglich definierten Preis 
gesichert. 

Der Baulandbeschluss enthält zusätzlich eine 
Bonusregelung, danach ist unter bestimmten 
Bedingungen eine Anrechnung von bereits 
hergestellten geförderten Wohnungen mög-
lich. Außerdem sind Regelungen enthalten, 
die besonders bei kleinen Baugebieten zur 
Anwendung kommen können. 



Spielplatz Am Gaulnhofer-Graben (c) sör / Stadt Nürnberg

Grünanlagenweg Am Gaulnhofer-Graben (c) sör / Stadt NürnbergWöhrder See (c) Heike Bauer / Stadt Nürnberg 

2.4     Ökologischer Ausgleich, Ausgleich 
nach Artenschutz und Grünflächenaus-
stattung

Erstmals sind die Regelungen zum Ausgleich 
und zur Grünflächenausstattung umfänglich 
definiert. Ausgleich nach § 1a BauGB sowie 
nach Artenschutzrecht sollen möglichst in Zu-
sammenhang mit dem Planungsgebiet herge-
stellt werden. Sollte dies nicht möglich sein, 
können andere geeignete Maßnahmen ver-
einbart werden. 

In neuen Baugebieten sollen ausreichend 
neue Grünflächen geschaffen werden. Zur 
Bestimmung der Größe sind Orientierungs-
werte in den Baulandbeschluss aufgenom-

men worden, die sich auf öffentlich nutzbare 
Grünflächen beziehen. Bei Gebietsumwand-
lungen von bereits bestehenden beplanten 
Gebieten oder Überplanungen im Innenbe-
reich sind unter dem Aspekt der Doppelten 
Innenentwicklung im Einzelfall angemessene 
Werte festzulegen. 
Öffentlich nutzbare Grünflächen sind Park-
anlagen, Spielplatz, öffentliche Grünflächen 
oder gestaltete öffentliche Plätze. Wenn die-
se Grünflächen nicht in vollem Umfang im 
Planungsgebiet hergestellt werden können, 
kann eine Ablöse geleistet werden. Diese Ab-
löse wird zur qualitativen Aufwertung beste-
hender Grünfläche oder zur Herstellung einer 
neuen Grünfläche in räumlich-funktionalem 
Zusammenhang genutzt.
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Johann-Palchelbel-Schule (c) Stadt Nürnberg / Hochbauamt

Pflaster Schillerpark (c) Stadtplanungsamt / Stadt Nürnberg 

2.5     Soziale Einrichtungen

Die Kosten für die soziale Infrastrukturein-
richtungen der Kinder- und Jugendarbeit wie 
Kinderkrippen, Kindergärten und Kinder-
horte sowie für Grund- und Mittelschulen, 
Sportplätze und sonstige Flächen werden auf 
den Planungsbegünstigten umgelegt, soweit 
durch die Baurechtschaffung ein Bedarf für 
solche Einrichtungen entsteht.

2.6	 Erschließungsstandards

In diesem Abschnitt werden erstmals die 
Grundlagen für die technische Erschließung, 
also Straßen, Wege, Plätze und die Entwässe-
rung, geregelt. Neben den Anforderungen an 
Privatstraßen für Wohnen und Gewerbe und 
die Widmung der Fuß- und Radwegeverbin-
dungen werden die Erschließungsstandards 
definiert. 

Planung, Dimensionierung und Herstellung 
der Erschließungsanlagen sowie ihrer Anbin-
dung erfolgen unter Beachtung der einschlä-
gigen geltenden gesetzlichen Regelungen, 
Verordnungen und Normen sowie der aner-
kannten Regeln der Technik. Bei Eingriffen in 
Grund und Boden sind die §§ 6 bis 8 des Bun-
desbodenschutzgesetzes zu beachten.

Schwerpunkte
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Olaf Nicolai „Pavillons“ (c) Vroni Hammerl

Die Flächen, die der Stadt übertragen wer-
den müssen, sind kampfmittelfrei und frei 
von Bodenbelastung jede Art zu übergeben. 
Sämtliche Auffüllungen und Einbauten sind 
zu entfernen. In Abstimmung mit der Stadt 
(Servicebetrieb öffentlicher Raum - SÖR) kann 
in begründeten Einzelfällen davon abgewi-
chen werden. Einzubauendes Bodenmaterial 
hat den Anforderungen des SÖR nach Anlage 
1 des Baulandbeschlusses zu genügen.

2.7	 Kunst im öffentlichen Raum

Zur Aufwertung des öffentlichen Raums soll 
verstärkt Kunst installiert werden. Der Bau-
landbeschluss enthält deshalb die Regelung, 
dass ab einer Gesamtgrundstücksfläche von 
mehr als 10.000 m² und entsprechender Eig-
nung 2 Euro pro Quadratmeter für Projekte 
der Kunst im öffentlichen Raum anzustreben 
ist. 
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2.8	 Bauverpflichtung

Ziel einer Bauflächenentwicklung ist es, die 
Bebauung tatsächlich und zügig herzustel-
len. Aus diesem Grund enthält der Bauland-
beschluss eine Bauverpflichtung, die sowohl 
beim Verkauf stadteigener Grundstücke 
greift, als auch in städtebaulichen Verträgen 
verankert werden soll. Sollte die Bebauung 
nicht fristgemäß erfolgen, besteht ein An-
kaufsrecht durch die Stadt. 

2.9	 Sicherung der Verpflichtungen

In der Vergangenheit haben sich unbefristete 
selbstschuldnerische Bürgschaften als beste 
Möglichkeit zur Sicherung der Ziele der ver-
traglichen Regelungen herauskristallisiert. 
Der Baulandbeschluss legt diese Sicherung 
nun fest. Im Übrigen sollen die Möglichkeiten 
der grundbuchrechtlichen Sicherung ausge-
schöpft werden.



Baulandbeschluss der Stadt Nürnberg

Präambel

Die Bereitstellung von Bauland ist für die Stadt 
Nürnberg mit erheblichen Folgekosten und 
Folgelasten verbunden. Diese resultieren aus 
der Verpflichtung zur Herstellung qualitäts-
voller öffentlicher Räume, der Sicherstellung 
einer guten öffentlichen Grünausstattung, 
der Bereitstellung eines Wohnraumangebotes 
auch für Menschen mit einem niedrigen Ein-
kommen und der Pflicht zur Erschließung der 
Baugebiete. Zur notwendigen Infrastruktur 
gehören auch Kinderbetreuungs-, Schul- und 
Sozialbauten.

Die Stadt Nürnberg bedient sich seit langen 
Jahren bei der Baurechtsschaffung städtebau-
licher Verträge. Sie dienen dazu, den durch 
eine Planung Begünstigten an den Folgekos-
ten und -lasten angemessen zu beteiligen. 
Die Erfahrungen zeigen, dass es mit diesem 
Instrument gelungen ist, den kommunalen 
Haushalt zu entlasten und zügig Baurecht zu 
schaffen und neues Bauland zu mobilisieren. 

Diese Verträge wurden bisher aus einer Viel-
zahl von Ratsbeschlüssen gespeist. Der nach-
folgende Baulandbeschluss stellt alle Anforde-
rungen der Stadt in einen Rahmen. Dadurch 
wird eine Transparenz, Gleichbehandlung 
und Kalkulierbarkeit der Bindungen für den 
Planungsbegünstigten geschaffen. Das auch 
inhaltlich überarbeitete Regelwerk stellt einen 
gerechten Interessenausgleich zwischen den 
Gemeinwohlinteressen und dem rechtlich 

Baulandbeschluss
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3.    Baulandbeschluss der Stadt Nürnberg, 
	 Textversion, 
       Stand Veröffentlichung 18.10.2017

geschützten Interesse des Planungsbegüns-
tigten, aus dem Grundeigentum Erträge zu 
erzielen und mit Folgekosten nur in einem 
wirtschaftlich vertretbaren Maße belastet zu 
werden, dar. Die Zuständigkeiten der einzel-
nen Geschäftsbereiche und Dienststellen blei-
ben unberührt.

Der Beschluss hat vorrangig Projekte im Auge, 
bei denen Baurecht geschaffen werden muss. 
Der Baulandbeschluss sorgt für eine faire Las-
tenverteilung und eine schnelle Baulandmo-
bilisierung, verbunden mit der Pflicht für den 
Planungsbegünstigten, das Baurecht auch zu 
nutzen. 
    
Genossenschaftliches Wohnen stellt einen 
wertvollen Beitrag zur Versorgung breiter 
Schichten der Bevölkerung mit bezahlbarem 
Wohnraum dar. Dieser Aspekt soll in alle Ab-
wägungsentscheidungen einfließen, die auf 
Basis dieses Beschlusses getroffen werden. 
Die Verwaltung soll Wege anstreben, die ge-
nossenschaftlichen Wohnungsbau in beson-
derer Weise fördern und ermöglichen.



A 	 Allgemeines

B 	 Wohnungsbau

C	  Gewerbe

D	 Bauververpflichtung

E	 Sicherung der Verpflichtungen

F	 Geltung 

Anhang 1: SÖR-Standards für Materialeinbau

Anhang 2 (nachrichtlich): Städtebauliche Kennwerte

Inhalt
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A	 Allgemeines

1.	 Zielsetzung
2.	 Anwendungsbereich
3.	 Grenzen
4.	 Einleitung von Verfahren
5.	 Stadteigene Grundstücke
6.	 Ausnahmen

A 1	 Zielsetzung

Der Baulandbeschluss dient der Baulandmo-
bilisierung. Planerische Entscheidungen der 
Stadt, die zu einer Neubegründung, Erwei-
terung oder Änderung von Baurecht, etwa 
durch Umwidmung, führen, sollen davon ab-
hängig gemacht werden, dass

der Planungsbegünstigte die vom Pla-
nungsvorhaben ausgelösten Kosten und 
Lasten übernimmt,

der Planungsbegünstigte sich am geför-
derten Wohnungsbau beteiligt und

der Planungsbegünstigte sich zur zügigen 
Umsetzung der Planung verpflichtet. 

A 2	 Anwendungsbereich

Anwendungsbereich sind alle Verträge zur 
Sicherstellung der vorgenannten Ziele, ins-
besondere städtebauliche Verträge (§ 11 
BauGB), Erschließungsverträge, Durchfüh-
rungsverträge zu Vorhaben-, und Erschlie-
ßungsplänen (§ 12 BauGB) sowie sonstige, 
auch privatrechtliche, Verträge. Hierzu tritt 
begleitend die Bauleitplanung mit deren Steu-
erungs- und Sicherungsinstrumenten.

Baulandbeschluss
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Bei der Angebotsplanung werden die im Bau-
landbeschluss zusammengefassten Regelun-
gen, soweit möglich, über Festsetzungen im 
Bebauungsplan umgesetzt. Die Regelungen 
zur Bodenordnung nach §§ 45 ff BauGB wer-
den konsequent angewendet.

A 3 	 Grenzen

Der Baulandbeschluss wird nicht angewandt, 
wenn und soweit für ein Vorhaben bereits 
Baurecht besteht.

Bei Verfahren nach dem Besonderen Städte-
baurecht, also bei Sanierungsverfahren, städ-
tebaulichen Entwicklungsmaßnahmen und 
beim Stadtumbau werden die Regelungen 
des Baulandbeschlusses wegen der dortigen 
Sonderregelungen nicht angewandt.

A 4 	 Einleitung von Verfahren

Ziel planungsrechtlicher Verfahren ist immer 
die schnelle Realisierung des neuen Bau-
rechts. Bauleitplanverfahren werden bevor-
zugt eingeleitet, wenn die Stadt Eigentümerin 
von mindestens 50% der Grundstücksfläche 
ist. Alternative vertragliche Lösungen sind 
möglich. 

A 5	 Stadteigene Grundstücke

Die Stadt kann beim Verkauf bebaubarer 
städtischer Grundstücke abweichende oder 
über den Baulandbeschluss hinaus gehende 
Zielsetzungen verfolgen, z.B. die Förderung 
gemeinschaftlicher Wohnformen, Konzept-
auswahlverfahren, abweichender Anteil an 
gefördertem Wohnungsbau etc. 



A 6	 Ausnahmen

Ausnahmen von den Regelungen des Bau-
landbeschlusses bedürfen eines Beschlusses 
des Stadtrates oder des jeweils zuständigen 
Ausschusses.
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B 1	 Verfahrensweg 

Vor Beginn der städtebaulichen Planung un-
terzeichnen die Planungsbegünstigten eine 
Grundzustimmungserklärung als Grundla-
ge für das weitere Verfahren. 

Der Planungsbegünstigte verpflichtet sich da-
rin zur Übernahme der der Stadt entstehen-
den Verwaltungskosten und erklärt sich in der 
Grundzustimmungserklärung grundsätzlich 
bereit, einen städtebaulichen Vertrag nach 
§ 11 BauGB abzuschließen. In der Grundzu-
stimmungserklärung werden die einzelnen 
maßgeblichen Folgelasten und -kosten be-
nannt.

Die Grundzustimmungserklärung ist Voraus-
setzung für die Einleitung des Bebauungs-
planverfahrens, wie auch für die Einleitung 
eines notwendigen Verfahrens zur Änderung 
des Flächennutzungsplans.  

Nach dem Einleitungsbeschluss wird parallel 
zur Bauleitplanung der städtebauliche Ver-
trag ausgehandelt. Die Offenlegung des Be-
bauungsplan-Entwurfes zum Bebauungsplan 
wird nur durchgeführt, wenn der Vertrag vom 
Planungsbegünstigten und der Stadt Nürn-
berg unterzeichnet ist. Sollte eine Einigung 
nicht zustande kommen, wird der Bebau-
ungsplan nicht weiter geführt.   

	
B 2	 Folgekostenregelung

B 2.1	 Verpflichtung

Der Planungsbegünstigte muss sich vertraglich 
verpflichten, die ursächlich durch die Planung 
und deren Umsetzung notwendig werdenden 
städtebaulichen Maßnahmen vorzubereiten 
und durchzuführen und die der Stadt entste-
henden Kosten und Aufwendungen für die
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Entwicklung des Baugebietes zu tragen. Ge-
schieht dies nicht, wird die Entscheidung über 
die Weiterführung der Planung dem Stadtpla-
nungsausschuss vorgelegt.

Zu den städtebaulichen Maßnahmen und 
Kosten gehören insbesondere:
                                         

Verfahrenskosten (z.B. Gutachter- und 
Planungskosten) sowie Bauverwaltungs-
kosten 

Wettbewerbs- und Konzeptkosten, Kos-
ten der gesetzlich notwendigen oder 
einvernehmlich vereinbarten Bürgerbetei-
ligung und weiterer vergleichbarer Leis-
tungen, auch Dritter

Planung und Herstellung der nötigen 
Erschließungsanlagen und Immissions-
schutzanlagen unter Beachtung der ein-
schlägigen geltenden gesetzlichen Re-
gelungen, Verordnungen und Normen 
sowie der anerkannten Regeln der Tech-
nik in Abstimmung mit der Stadt 

Planung und Herstellung der Ver- und 
Entsorgungsanlagen in Abstimmung mit 
der Stadt 	 sowie Planung und Herstel-
lung der nötigen Anlagen für die Entwäs-
serung nach den je	weils aktuellen Vorga-
ben und Standards von Bund und Land

Planung und Herstellung der nötigen-
Lichtsignal- und Beleuchtungsanlagen 
nach den jeweils aktuellen Vorgaben und 
Standards des Verkehrsplanungsamtes 
und des Servicebetriebes Öffentlicher 
Raum

Freimachung (z.B. Gebäuderückbau, Ent-
fernung von Auffüllungen und Schadstof-
fen, Kampfmittelfreiheit etc.)



Erwerb, Planung, Herstellung und Ent-
wicklungspflege der ökologischen Aus-
gleichsmaß	nahmen nach § 1a BauGB 
sowie der Ausgleichsflächen nach § 30 
BNatSchG i.V.m. Art. 23 BayNatSchG 
	
Planung, Herstellung und Entwicklungs-
pflege von Artenschutzmaßnahmen (CEF-
FCS-Maßnahmen) und kohärenzsichern-
de Maßnahmen (Natura 2000 Gebiete) 
mit notwendigem Grunderwerb

Planung und Herstellung der Grün-, Frei- 
und Spielflächen (sowie deren Entwick-
lungs- und Gewährleistungspflege) oder 
Ablöse durch Leistung eines Finanzie-
rungsbeitrages

Herstellung der sozialen Infrastruktur des 
Gemeinbedarfs (Schulplätze in Grund- 
und Mittelschulen, Kitas, etc.) oder Ablö-
se der Kosten durch Geldzahlungen (Bei 
der Herstellung sozialer Infrastruktur über 
das anteilige, ursächlich entstandene Maß 
hinaus sind nur die anteiligen Kosten zu 
tragen).

Kosten für das Monitoring gem. § 4c 
BauGB und das artenschutzrechtliche 
Monitoring (§§ 44ff. BNatSchG).

B 2.2	 Ausführungsvorbehalt
 
Die Herstellung der Erschließungsanlagen 
(incl. Planung) ist im Vertrag terminlich fest-
zulegen. Die jeweils betroffenen Eigenbetrie-
be und / oder Dienststellen haben im Rahmen 
der vertraglich zu vereinbarenden Fristen ein 
Erstzugriffsrecht auf Planung und Ausfüh-
rung. 

Ist es den Eigenbetrieben und / oder  Dienst-
stellen nicht möglich, Termine anzubieten, 

Baulandbeschluss

19

die dem Projektablauf entsprechen, führt der 
Planungsbegünstigte die Maßnahmen in ei-
gener Verantwortung aus. Die Vereinbarun-
gen dazu werden bereits vor Projektbeginn 
vertraglich getroffen. Die Leistungen müssen 
unter Beachtung der einschlägigen geltenden 
gesetzlichen Regelungen, Verordnungen und 
Normen und anerkannten Regeln der Technik 
erbracht werden. 

Im Falle der Ausführung durch den Planungs-
begünstigten müssen die Leistungen vor 
Übernahme durch die Stadt abgenommen 
werden. Bei Leistungen auf Vegetationsflä-
chen erfolgt dies erst mit Ablauf der Ent-
wicklungs- und Gewährleistungspflege (i.d.R. 
nach 3 Jahren), es sei denn, in Abstimmung 
mit der Stadt werden die Leistungen durch 
den Planungsbegünstigten VOB-konform 
ausgeschrieben und vergeben und vertraglich 
die Begleitung der Entwicklungs- und Ge-
währleistungspflege mit den entsprechenden 
Durchgriffsrechten der Stadt (Servicebetrieb 
Öffentlicher Raum - SÖR) übertragen. 

B 2.3	  Flächenabtretungen

Folgende Flächen sind - soweit erforderlich 
und kausal - unentgeltlich, kosten-, nutzen- 
und lastenfrei an die Kommune abzutreten:

Verkehrsflächen und Flächen für Immissi-
onsschutz, sofern diese von der Stadt un-
terhalten werden müssen 

Flächen für den Durchgangsverkehr und 
übergeordnete Verbindungsfunktionen 

Flächen für Ver- und Entsorgung sowie 
die erforderlichen Nebenflächen (z.B. Re-
genrückhalteanlagen) 

Gemeinbedarfsflächen (Kitas etc.) 
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planungsrechtlich Zulässigen hinausgeht. 

Bei rein gewerblich nutzbaren Flächen wie 
Industriegebieten, Gewerbegebieten oder 
Sondergebieten und im Außenbereich 
gelten die Vorgaben zum geförderten 
Wohnungsbau ohne Einschränkungen, 
unabhängig vom baulichen Bestand. 

B 3.2	 Wert- und Kostengrenzen

Die Verträge sind so zu gestalten, dass im 
Rahmen der Förderung der Bodenwert für 
die Nettowohnbaufläche des geförderten 
Mietwohnungsbaus auf der Basis des Ver-
kehrswertes gerechnet wird und 350 EUR/
m²  (Basisjahr 2016) nicht überschreitet. Für 
die Folgejahre ist eine Anpassung an den Zeit-
index für die jährliche Preisentwicklung von 
Baulandgrundstücken in Nürnberg vorzuneh-
men.

Die Kostenobergrenze für geförderte Eigen-
heime einschließlich Erwerbskosten liegt bei 
390.000,- Euro. Diese wird erforderlichenfalls 
der örtlichen Marktsituation angepasst.

B 3.3	 Bonusregelung

Wurde Wohnraum im geförderten Woh-
nungsbau weder auf Grund einer vertragli-
chen, städtebaulich begründeten Bindung, 
noch auf Grund einer Festsetzung in einem 
Bebauungsplan geschaffen, wird ein Bonus 
gewährt. Dies erfolgt in der Weise, dass die 
Anzahl der so „freiwillig“ errichteten Wohn-
einheiten mit einem Faktor von 0,5 angerech-
net wird. Eine Anrechnung ist nicht möglich, 
wenn deren Fertigstellung länger als fünf Jah-
re zurückliegt. Liegt deren Fertigstellung nicht 
länger als 18 Monate zurück, beträgt der An-
rechnungsfaktor 1,0. 

Öffentliche Grünflächen und Spielflächen 

Flächen für Maßnahmen des ökologi-
schen Ausgleiches und Ersatzes sowie des 
Artenschutzes 

Wenn die Flächen in Privatbesitz verbleiben 
können, ist deren Bindung durch beschränkt-
persönliche Dienstbarkeit zu Gunsten der 
Stadt zu sichern.

B 3 	 Geförderter Wohnungsbau

B 3.1	 Quotenregelung

3.1.1. Werden mehr als 30 Reihen- und/ oder 
Doppelhäuser oder mehr als 30 Wohneinhei-
ten im Geschosswohnungsbau errichtet, sind 
30 Prozent der Geschossfläche im Sinne des § 
20 Abs. 3 BauNVO für den geförderten Woh-
nungsbau bereit zu stellen. Der geförderte 
Geschosswohnungsbau kann nur als Miet-
wohnungsbau nachgewiesen werden.

Die Regelung ist grundsätzlich in städtebauli-
chen Verträgen oder sonstigen Verträgen zu 
vereinbaren.

3.1.2. Nach Ziffer A3 bleiben bestehende 
Baurechte vom Baulandbeschluss unberührt. 
Die Errichtung von Wohnraum wird durch die 
Vorgaben zum geförderten Wohnungsbau 
nicht beeinflusst, wenn und soweit Woh-
nungsbauvorhaben bereits zulässig sind. Er-
fordert das Wohnungsbauvorhaben hingegen 
einen Bebauungsplan, so gilt Folgendes:

Bei gemischt nutzbaren Flächen, wie etwa 
Mischgebieten, Dorfgebieten oder Ge-
mengelagen mit Prägung durch Wohn-
bebauung gelten die Vorgaben zum ge-
förderten Wohnungsbau nur insoweit, als 
die Wohnbebauung über den Umfang des 



B 3.4	 Flexibilisierung bei kleinen 
	 Baugebieten 

Werden bis zu 50 Wohneinheiten im Ge-
schosswohnungsbau errichtet, kann die Quo-
te für den geförderten Wohnungsbau im be-
gründeten Einzelfall auf einem alternativen 
Grundstück (Ersatzgrundstück) im Eigentum 
des Investors innerhalb des Stadtgebiets er-
füllt werden, wenn die Errichtung zeitgleich 
mit der Bebauung des Baugebiets erfolgt, bei 
dem die Quotenregelung zur Anwendung 
kommt. Dazu müssen bei dem Ersatzgrund-
stück alle baurechtlichen und sonstigen Vo-
raussetzungen für die geforderte Bebauung 
nachweislich vorliegen. Insbesondere muss 
gewährleistet sein, dass keine sozial instabilen 
Bewohnerstrukturen entstehen. Bei Abschluss 
des städtebaulichen oder sonstigen Vertrages 
ist an dem Ersatzgrundstück grundbuchrecht-
lich ein Ankaufsrecht zu Gunsten der Stadt 
für den Fall zu sichern, dass der vereinbarte 
geförderte Wohnungsbau nicht innerhalb ei-
ner angemessenen Frist verwirklicht wird.

B 3.5	 Baupflicht, rechtliche Sicherung

Der geförderte Wohnungsbau ist innerhalb 
einer in der Bauverpflichtung festzulegenden 
Frist umzusetzen. Die Umsetzung ist durch ein 
Ankaufsrecht zu einem vertraglich definierten 
Preis zu sichern.

Die Bindungen für den geförderten Mietwoh-
nungsbau sind im Grundbuch durch eine be-
schränkt-persönliche Dienstbarkeit zugunsten 
der Stadt Nürnberg zu sichern. 
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B 4     Eingriff/Ausgleich, 
          Grünflächenausstattung

B 4.1   Eingriff/Ausgleich in Bebauungsplänen

Der ökologische Ausgleich nach § 1a BauGB 
in Bebauungsplänen soll soweit möglich im 
Plangebiet stattfinden, um die direkten Nutzer 
des Gebiets vom naturräumlich-ökologischen 
Mehrwert profitieren zu lassen. Vermeidung 
und Verminderung von Eingriffen haben ers-
te Priorität. Es ist anzustreben, Hochwasser-
schutz- und Regenrückhalteflächen, Eingriffs-
ausgleichsflächen, Grünflächen nach Nr. B 4.4 
und Artenschutzflächen zu überlagern und 
zusammenzufassen, soweit es rechtlich und 
technisch möglich ist.
 

B 4.2 	 Eingriff/Ausgleich aus dem Ökokonto

Kann der Ausgleich nicht oder nicht vollstän-
dig im Plangebiet erfolgen, können auch eine 
Kostenübernahme für Maßnahmen aus dem 
Ökokonto der Stadt Nürnberg, ein stadtexter-
ner Flächenerwerb oder sonstige geeignete 
Maßnahmen vereinbart werden. 

B 4.3 	 Artenschutzrecht

Für artenschutzrechtliche oder weitere Anfor-
derungen gelten B 4.1 und B 4.2 analog.

B 4.4 	 Grünflächenversorgung

4.4.1 Öffentlich nutzbare Grünflächen sind 
wesentlicher Teil eines qualitätvollen städti-
schen Raumes. Bei der Baurechtsneuschaf-
fung sind öffentliche Grünflächen zu schaf-
fen. Bereits vorhandene Grün- und Freiflächen 
in Planungsbereichsnähe sollen bei der Ermitt-
lung der Gesamtbedarfe angemessen berück-
sichtigt werden.



4.4.2 Für die Ausstattung mit öffentlichen 
Grünflächen werden folgende Orientierungs-
werte zugrunde gelegt:

pro Einwohner im Geschosswohnungbau 	
				    20 m²

pro Einwohner im Familieneigenheimgebiet 
(Wohnen auf eigener Parzelle mit Garten): 	
				    10 m²

Davon jeweils Spielplatz- oder Jugendspiel-
fläche pro Einwohner: 	 3,4 m²

4.4.3 Grundlage für die Berechnung des Be-
darfs für das Bebauungsplangebiet sind die in 
der Verwaltung verwendeten Richtwerte zur 
Prognostizierung der zukünftigen Einwohner-
zahl.
Dies sind derzeit:

Einwohner je Wohneinheit im Geschoss-
wohnungsbau: 		  2

Einwohner je Wohneinheit im Familienei-
genheimbau: 		  3,1

4.4.4 Die Orientierungswerte beziehen sich 
auf öffentlich nutzbare Grünflächen, die mit 
der Zweckbestimmung Parkanlage, Spielplatz 
oder öffentliche Grünfläche oder als gestal-
teter öffentlicher Platz in Bebauungsplänen 
festgesetzt oder dargestellt oder in Bauge-
nehmigungen oder (städtebaulichen) Verträ-
gen verankert werden.

4.4.5 Grünflächen sind bis zu einer Größe von 
3.000 qm auch dann öffentlich im Sinne des 
Baulandbeschlußes, wenn die Nutzung für 
die Allgemeinheit grundbuchlich gesichert 
sind. Eigentum oder Unterhalt durch die Stadt 
ist dabei nicht zwingend.
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4.4.6 Für generationsübergreifende und inte-
grative Angebote ist eine Mindestgröße zen-
traler Grünflächen von 0,3 ha anzustreben.  
Die Mindestgröße von Nachbarschaftsspielflä-
chen beträgt 500 m². Grünzüge sollen kom-
pakt sein  und eine Mindestbreite von 15 m 
nicht unterschreiten. Eine Mindestbreite von 
50 m soll bei Parkanlagen nicht unterschritten 
werden.

4.4.7 Sollten die erforderlichen Grünflächen 
nicht in vollem Umfang im Planungsgebiet 
realisierbar sein, kann eine Ablöse zuguns-
ten der qualitativen Aufwertung bestehender 
oder der Neuschaffung von Grünflächen im 
räumlich-funktionalen Zusammenhang ge-
leistet werden.

4.4.8 Öffentliche Spielflächen sind in jedem 
Fall vorrangig herzustellen. 

B 4.5 	 Grünflächen

Straßen und Plätze neuer Baugebiete sind aus 
städtebaulichen Gründen und zur Anpassung 
an den Klimawandel möglichst zu durchgrü-
nen. Pflanzungen von Hecken, Straßen- und 
Platzbäumen, Dachbegrünungen sowie die 
Anlage von Wasserflächen sind in den Aus-
gleich nach B 4.1 und die Bedarfe nach B 4.4 
einzurechnen.

B 4.6 	 Gebietsumwandlungen

Für Umwandlungen bereits bestehender be-
planter Gebiete oder Überplanungen im In-
nenbereich sind unter Berücksichtigung des 
Ziels der doppelten Innenentwicklung  ange-
messene Werte im Einzelfall zu definieren.



B 5	 Soziale Einrichtungen

Die Kosten für die soziale Infrastrukturein-
richtungen der Kinder- und Jugendarbeit wie 
Kinderkrippen, Kindergärten und Kinder-
horte sowie für Grund- und Mittelschulen, 
Sportplätze und sonstige Flächen werden auf 
den Planungsbegünstigten umgelegt, soweit 
durch die Baurechtschaffung ein Bedarf für 
solche Einrichtungen entsteht.

B 6	 Erschließung

B 6.1 	 Privatstraßen

Alle Verkehrsflächen sind grundsätzlich öf-
fentlich zu widmen. Privatstraßen in Wohn-
gebieten werden nur bis zu einer maxima-
len Länge von ca. 100 Metern akzeptiert, es 
sollen darüber maximal zehn Wohneinheiten 
erschlossen werden. Privatstraßen für Durch-
gangsverkehr oder für Verkehrswege mit 
übergeordneter Verbindungsfunktion sind 
ausgeschlossen. 

B 6.2 	 Widmung der Fuß- und Radwegever-	
	 bindungen

Fuß- und Radwegeverbindungen sind öffent-
lich zu widmen.

B 6.3 	 Erschließungsstandards

Planung, Dimensionierung und Herstellung 
der Erschließungsanlagen sowie ihrer Anbin-
dung erfolgen unter Beachtung der einschlä-
gigen geltenden gesetzlichen Regelungen, 
Verordnungen und Normen sowie der aner-
kannten Regeln der Technik.
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Bei Eingriffen in Grund und Boden sind die 
§§ 6 bis 8 des Bundesbodenschutzgesetzes 
zu beachten.

Die der Stadt zu übertragenden Flächen sind 
kampfmittelfrei zu übergeben. Sämtliche Auf-
füllungen und Einbauten sind zu entfernen. In 
Abstimmung mit der Stadt (Servicebetrieb öf-
fentlicher Raum - SÖR) kann in begründeten 
Einzelfällen davon abgewichen werden.

Einzubauendes Bodenmaterial hat den Anfor-
derungen des SÖR nach Anlage 1 zu genü-
gen.

B 6.4	 Übergabe von Entwässerungsanlagen

Entwässerungsanlagen werden vom SUN 
(Stadtentwässerung und Umweltanalytik 
Nürnberg) grundsätzlich nur übernommen, 
wenn mindestens zwei wirtschaftlich vonei-
nander unabhängig nutzbare Grundstücke 
über diese Anlage erschlossen werden und 
die Anlagenteile in öffentlich gewidmeten 
und im Eigentum der Stadt befindlichen Flä-
chen liegen. 

 
B 6.5	 Kunst im öffentlichen Raum

Bei Baugebieten mit mehr als 10.000 qm Ge-
samtgrundstücksfläche und entsprechender 
Eignung sind je qm Gesamtgrundstücksflä-
che 2 € für Projekte der Kunst im öffentlichen 
Raum anzustreben. Die anteiligen Kosten der 
städtischen Flächen werden im Titel „Kunst 
im öffentlichen Raum“ verbucht, die Projek-
te über diesen Titel und den Beirat Bildende 
Kunst abgewickelt. Die Kunstwerke sollen 
spätestens zwei Jahre nach Bezug der ersten 
30 % der Gebäude errichtet sein, Kunstpro-
jekte dürfen auch räumlich zusammengefasst 
werden.
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C 1	 Verfahrensweg 

Vor Beginn der städtebaulichen Planung un-
terzeichnen die Planungsbegünstigten eine 
Grundzustimmungserklärung als Grundla-
ge für das weitere Verfahren. 

Der Planungsbegünstigte verpflichtet sich da-
rin zur Übernahme der der Stadt entstehen-
den Verwaltungskosten und erklärt sich in der 
Grundzustimmungserklärung grundsätzlich 
bereit, einen städtebaulichen Vertrag nach 
§ 11 BauGB abzuschließen. In der Grundzu-
stimmungserklärung werden die einzelnen 
maßgeblichen Folgelasten und -kosten be-
nannt.

Die Grundzustimmungserklärung ist Voraus-
setzung für die Einleitung des Bebauungs-
planverfahrens, wie auch für die Einleitung 
eines notwendigen Verfahrens zur Änderung 
des Flächennutzungsplans.  

Nach dem Einleitungsbeschluss wird parallel 
zur Bauleitplanung der städtebauliche Ver-
trag ausgehandelt. Die Offenlegung des Be-
bauungsplan-Entwurfes zum Bebauungsplan 
wird nur durchgeführt, wenn der Vertrag vom 
Planungsbegünstigten und der Stadt Nürn-
berg unterzeichnet ist. Sollte eine Einigung 
nicht zustande kommen, wird der Bebau-
ungsplan nicht weiter geführt. 

C 2	 Folgekostenregelung

C 2.1	 Verpflichtung

Der Planungsbegünstigte muss sich vertrag-
lich verpflichten, die ursächlich durch die 
Planung und deren Umsetzung notwendig 
werdenden städtebaulichen Maßnahmen 
vorzubereiten und durchzuführen und die der 
Stadt entstehenden Kosten und Aufwendun-

gen für die Entwicklung des Baugebietes zu 
tragen. Geschieht dies nicht, wird die Planung 
durch die Stadt nicht weiter geführt.

Zu den städtebaulichen Maßnahmen und 
Kosten gehören insbesondere:

Verfahrenskosten (z.B. Gutachter- und 
Planungskosten) sowie Bauverwaltungs-
kosten 

Wettbewerbs- und Konzeptkosten, Kos-
ten der Bürgerbeteiligung und weiterer 
vergleichbarer Leistungen, auch Dritter

Planung und Herstellung der nötigen 
Erschließungsanlagen und Immissions-
schutzanlagen unter Beachtung der ein-
schlägigen geltenden gesetzlichen Rege-
lungen, Verordnun	gen und Normen 
sowie der anerkannten Regeln der Tech-
nik in Abstimmung mit der Stadt 

Planung und Herstellung der Ver- und 
Entsorgungsanlagen in Abstimmung mit 
der Stadt 	 sowie Planung und Herstel-
lung der nötigen Anlagen für die Entwäs-
serung nach den 	 jeweils aktuellen Vor-
gaben und Standards von Bund und Land

Planung und Herstellung der nötigen 
Lichtsignal- und Beleuchtungsanlagen 
nach den 	 jeweils 	aktuellen Vorgaben 
und Standards des Verkehrsplanungsam-
tes und des Servicebetriebes Öffentlicher 
Raum

Freimachung (z.B. Gebäuderückbau, Ent-
fernung von Auffüllungen und Schadstof-
fen, Kampfmittelfreiheit etc.)

Erwerb, Planung, Herstellung und Ent-
wicklungspflege der ökologischen Aus-
gleichsmaßnahmen nach § 1a BauGB 



sowie der Ausgleichsflächen nach § 30 
BNatSchG i. V. m. Art. 23 BayNatSchG 

Planung, Herstellung und Entwicklungs-
pflege von Artenschutzmaßnahmen (CEF-
FCS-Maßnahmen) und kohärenzsichern-
de Maßnahmen (Natura 2000 Gebiete) 
mit notwendigem Grunderwerb

Planung und Herstellung der Grün-, Frei- 
und (soweit im Einzelfall erforderlich) 
Spielflächen (sowie deren Entwicklungs- 
und Gewährleistungspflege oder Ablöse 
durch Leis	 tung eines Finanzierungsbei-
trages)

Kosten für das  Monitoring gem. § 4c 
BauGB und das artenschutzrechtliche 
Monitoring §§ 44ff. BNatSchG)

C 2.2 	 Ausführungsvorbehalt 

Die Herstellung der Erschließungsanlagen 
(incl. Planung) ist im Vertrag terminlich fest-
zulegen. Die jeweils betroffenen Eigenbetrie-
be und / oder Dienststellen haben im Rahmen 
der vertraglich zu vereinbarenden Fristen ein 
Erstzugriffsrecht auf Planung und Ausfüh-
rung. 

Ist es den Eigenbetrieben und / oder Dienst-
stellen nicht möglich, Termine anzubieten, 
die dem Projektablauf entsprechen, führt der 
Planungsbegünstigte die Maßnahmen in ei-
gener Verantwortung aus. Die Vereinbarun-
gen dazu werden bereits vor Projektbeginn 
vertraglich getroffen. Die Leistungen müssen 
unter Beachtung der einschlägigen geltenden 
gesetzlichen Regelungen, Verordnungen und 
Normen und anerkannten Regeln der Technik 
erbracht werden. 

Im Falle der Ausführung durch den Planungs-
begünstigten müssen die Leistungen vor Über-
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nahme durch die Stadt abgenommen werden. 
Bei Leistungen auf Vegetationsflächen erfolgt 
dies erst mit Ablauf der Entwicklungs- und 
Gewährleistungspflege (i.d.R. nach 3 Jahren), 
es sei denn, in Abstimmung mit der Stadt 
werden die Leistungen durch den Planungs-
begünstigten VOB-konform ausgeschrieben 
und vergeben und vertraglich die Begleitung 
der Entwicklungs- und Gewährleistungspfle-
ge mit den entsprechenden Durchgriffsrech-
ten der Stadt (SÖR) übertragen. 

C 2.3	  Flächenabtretungen

Folgende Flächen sind - soweit erforderlich 
und kausal - unentgeltlich, kosten-, nutzen- 
und lastenfrei an die Kommune abzutreten:

Verkehrsflächen und Flächen für Immis-
sionsschutz, sofern diese von der Stadt 
unterhal-	 ten werden müssen

Flächen für den Durchgangsverkehr und 
übergeordnete Verbindungsfunktionen 

Flächen für Ver- und Entsorgung sowie 
die erforderlichen Nebenflächen (z.B. 
Regenrück-	haltean	lagen) 

Gemeinbedarfsflächen soweit erforder-
lich 

Öffentliche Grünflächen und Spielflächen 
soweit erforderlich 

Flächen für Maßnahmen des ökologi-
schen Ausgleiches und Ersatzes sowie des 
Artenschutzes, soweit erforderlich 

Wenn die Flächen in Privatbesitz verbleiben 
können, ist deren Bindung durch beschränkt-
persönliche Dienstbarkeit zu Gunsten der 
Stadt zu sichern.
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C 3	 Eingriff/Ausgleich, Grünflächen	
	 ausstattung

C 3.1 	 Eingriff/Ausgleich in Bebauungsplänen	

Der ökologische Ausgleich nach § 1a BauGB 
in Bebauungsplänen soll soweit möglich im 
Plangebiet stattfinden, um die direkten Nutzer 
des Gebiets vom naturräumlich-ökologischen 
Mehrwert profitieren zu lassen. Vermeidung 
und Verminderung von Eingriffen haben ers-
te Priorität. Es ist anzustreben, Hochwasser-
schutz- und Regenrückhalteflächen, Eingriffs-
ausgleichsflächen, Grünflächen nach Nr. C 
3.4 und Artenschutzflächen zu überlagern 
und zusammen zufassen, soweit es rechtlich 
und technisch möglich ist.

C 3.2 	 Eingriff/Ausgleich aus dem Ökokonto

Kann der Ausgleich nicht oder nicht vollstän-
dig im Plangebiet erfolgen, können auch eine 
Kostenübernahme für Maßnahmen aus dem 
Ökokonto der Stadt Nürnberg, ein stadtexter-
ner Flächenerwerb oder sonstige geeignete 
Maßnahmen vereinbart werden. 

C 3.3 	 Artenschutzrecht

Für artenschutzrechtliche oder weitere Anfor-
derungen gelten B 4.1 und B 4.2 analog.

C 3.4 	 Grünflächenversorgung

Bei der Baurechtsneuschaffung für Gewerbe 
soll eine angemessene Ausstattung mit öf-
fentlichen Grünflächen festgelegt werden. 
Anzustreben sind für die jeweilige gewerbli-
che Struktur geeignete Flächendimensionie-
rungen.

C 3.5 	 Grünflächen

Straßen und Plätze neuer Baugebiete sind aus 
städtebaulichen Gründen und zur Anpassung 
an den Klimawandel möglichst zu durchgrü-
nen. Pflanzungen von Straßenbäumen sowie 
von Hecken und Wasserflächen sind in den 
Ausgleich nach C 3.1 einzurechnen. Anzu-
streben sind mindestens 10 qm öffentliche 
oder öffentlich gewidmete Grünfläche je 150 
qm bebauter Fläche.

In Gewerbe- und Industriegebieten sind Fas-
saden- und Dachbegrünungen sowie aus-
reichende Baumpflanzungen sowohl zum 
Ausgleich nach C 3.1 als auch aus städtebau-
lichen Gründen und zur Anpassung an den 
Klimawandel vorzusehen.

C 3.6 	 Gebietsumwandlungen

Für Umwandlungen bereits bestehender be-
planter Gebiete oder Überplanungen im In-
nenbereich sind unter Berücksichtigung der 
Ziele der doppelten Innenentwicklung  ange-
messene Werte im Einzelfall zu definieren.

C 4	 Erschließung

C 4.1 	 Privatstraßen

Grundsätzlich sind Verkehrsflächen öffentlich 
zu widmen. Privatstraßen im gewerblichen 
Bereich sind im Einzelfall zu beurteilen.

C 4.2 	 Widmung der Fuß- und Radwegever-	
	 bindungen

Fuß- und Radwegeverbindungen sind öffent-
lich zu widmen.



C 4.3 	 Erschließungsstandards 

Planung, Dimensionierung und Herstellung 
der Erschließungsanlagen sowie ihrer Anbin-
dung erfolgen unter Beachtung der einschlä-
gigen geltenden gesetzlichen Regelungen, 
Verordnungen und Normen sowie der aner-
kannten Regeln der Technik.

Bei Eingriffen in Grund und Boden sind die 
§§ 6 bis 8 des Bundesbodenschutzgesetzes 
zu beachten.
Die der Stadt zu übertragenden Flächen sind 
kampfmittelfrei zu übergeben. Sämtliche Auf-
füllungen und Einbauten sind zu entfernen. In 
Abstimmung mit der Stadt (Servicebetrieb öf-
fentlicher Raum - SÖR) kann in begründeten 
Einzelfällen davon abgewichen werden.

Einzubauendes Bodenmaterial hat den Anfor-
derungen des SÖR nach Anlage 1 zu genü-
gen.

C 4.4	 Übergabe von Entwässerungsanlagen

Entwässerungsanlagen werden von SUN in 
der Regel nur übernommen, wenn mindes-
tens zwei wirtschaftlich voneinander unab-
hängig nutzbare Grundstücke über diese An-
lage erschlossen werden und die Anlagenteile 
in öffentlich gewidmeten und im Eigentum 
der Stadt befindlichen Flächen liegen.  

C 4.5 Kunst im öffentlichen Raum

Bei Baugebieten mit mehr als 10.000 qm Ge-
samtgrundstücksfläche und entsprechender 
Eignung sind je qm Gesamtgrundstücksflä-
che 2 € für Projekte der Kunst im öffentlichen 
Raum anzustreben. Die anteiligen Kosten der 
städtischen Flächen werden im Titel „Kunst 
im öffentlichen Raum“ verbucht, die Projek-
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te über diesen Titel und den Beirat Bildende 
Kunst abgewickelt. Die Kunstwerke sollen 
spätestens zwei Jahre nach Bezug der ersten 
30 % der Gebäude errichtet sein, Kunstpro-
jekte dürfen auch räumlich zusammengefasst 
werden.
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D 	 Bauverpflichtung

1.	 Verkauf städtischer Flächen
	
2.	 Überplanung nichtstädtischer Flächen

D 1	 Verkauf städtischer Flächen

Der Verkauf städtischer Flächen erfolgt ge-
mäß der „Richtlinie über den Verkehr mit Lie-
genschaften und die Verwaltung der Liegen-
schaften“ mit Bauverpflichtung. Ziffer 2.2.5 
(Stand 27.01.2011) lautet wie folgt:

„Bei Veräußerung zur Bebauung oder be-
stimmter Verwendung ist ein Bebauungs- 
bzw. Verwendungsgebot festzulegen, das 
zeitlich zu befristen ist (in der Regel 3 Jahre).

Es ist zu vereinbaren, dass die Stadt bei Nicht-
einhaltung des Bebauungs- bzw. Verwen-
dungsgebotes zum Rückkauf berechtigt ist.

Für den Rückkauf ist der Verkehrswert, höchs-
tens jedoch der Preis festzulegen, zu welchem 
das Grundstück verkauft wurde.

Der Ersatz von Aufwendungen des Käufers 
oder Dritter, mit Ausnahme von zwischen-
zeitlich bezahlten Erschließungskosten oder 
Beiträgen nach Ortsrecht ist auszuschließen. 
Außerdem ist zu vereinbaren, dass das zu ver-
äußernde Grundstück vor vollständiger Be-
bauung bzw. vor Verwirklichung der vorgese-
henen Verwendung nicht an Dritte veräußert 
werden darf. Die Ansprüche der Stadt aus 
diesen Verpflichtungen sind, soweit möglich, 
dinglich zu sichern.“

D 2	 Überplanung nichtstädtischer Flä-	
	 chen

Der Planungsbegünstigte muss sich einer 

Bauverpflichtung unterwerfen, die die Nut-
zung des Baurechts in einer für den Einzelfall 
angemessenen Frist sicherstellt. Vertraglich ist 
zu vereinbaren, dass bei nicht fristgerechter 
Umsetzung des Baurechts der Stadt ein An-
kaufsrecht zu einem zum Vertragsschluss de-
finierten Preis zugesichert wird.

E 	 Sicherung der 
	 Verpflichtungen

Für alle vertraglichen Verpflichtungen des Pla-
nungsbegünstigten müssen Sicherheiten ge-
leistet werden. Für kurz- und mittelfristig zu 
erfüllende Verpflichtungen sollen unbefristete 
selbstschuldnerische Bürgschaften nach dem 
städtischen Muster gestellt werden. 

Im Übrigen sollen die Möglichkeiten der 
grundbuchrechtlichen Sicherung ausge-
schöpft werden.

F 	 Geltung

Der Baulandbeschluss gilt ab seiner Veröf-
fentlichung im Amtsblatt der Stadt Nürnberg. 
Nachteilige, den Planungsbegünstigten stär-
ker belastende Neuregelungen, gelten nur 
für solche Bebauungsplanverfahren, für die 
noch kein Billigungsbeschluss (Auslegungsbe-
schluss) vorliegt. In seinem Anwendungsbe-
reich tritt der Baulandbeschluss an die Stelle 
der bisherigen Beschlüsse des Stadtrats und 
seiner Ausschüsse.  



1.	 Geltungsbereich

Die Stoffsituation am Einbauort darf grund-
sätzlich nicht nachteilig verändert werden. 
Anzustreben ist eine stetige Verbesserung 
sämtlicher Bodenfunktionen mit dem Ziel der 
nachhaltigen, uneingeschränkten Wiederver-
wertbarkeit der Einbaumaterialien bei nach-
folgenden Maßnahmen. Die Anforderungen 
aller relevanten rechtlichen Vorgaben (z.B. 
zum Abfall-, Boden und Wasserrecht) sind da-
bei zu beachten.

2.	 Erforderliche Nachweise 

Bereits vorhandene Böden/verbleibende 
Böden:

Nach Aushub der Auffüllungen und Rückbau 
ist eine Bestandsaufnahme durchzuführen. 

Vor Materialeinbau ist die Ist -Situation durch 
den Sachverständigen  zu prüfen und zu be-
werten. Die Einhaltung der geltenden Vor-
schriften und der projektbezogenen Anforde-
rungen ist durch diesen zu bestätigen.  SÖR 
ist eine Dokumentation hierüber vorzulegen. 

SÖR gibt die Fläche zum Einbau frei.  
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Einbaumaterial:

Das Bodenmaterial hat den gesetzlichen Re-
gelungen zu genügen. Die Bestandssituation 
(vor Ausbau der Auffüllungen) darf nicht ver-
schlechtert werden.

Die Verwendung von Recyclingmaterial ist im 
Rahmen der gesetzlichen Regelungen gleich-
rangig zu prüfen.

Die Eignung des verwendeten Materials für 
den Einbau und die vorgesehene Nutzung ist 
durch einen Sachverständigen zu prüfen, zu 
bewerten und zu bestätigen. 

SÖR ist eine Dokumentation hierüber vorzu-
legen. Ein eventuell erforderlicher Bodenaus-
tausch ist durch einen gem. § 18 BBodSchG 
zugelassenen Bodengutachter zu begleiten, 
zu dokumentieren und zu bestätigen. Vor der 
Maßnahme ist der Stadt ein Konzept vorzu-
legen. Die Anforderungen aller relevanten 
rechtlichen Vorgaben (z.B. zum Abfall-, Bo-
den und Wasserrecht) sind dabei zu beachten.

3.	 Dokumentation/Schlussbericht

Vor Übergabe der Flächen ist ein Abschluss-
bericht durch den baubegleitenden Gutachter 
vorzulegen, in dem die vorgenannten Punkte 
mit sämtlichen Maßnahmen und Ergebnissen 

Anhang 1:  SÖR-Standards für Materialeinbau



dargestellt (einschließlich Fotodokumentation), bewertet und bestätigt sind.
Grundlage der Berechnung ist die Nettobaufläche, also das Baugrundstück.

Wohneinheiten (WE):

1 WE/Reihenhaus				            ca. 200 m² Grundstücksfläche
1 WE/Doppelhaus				            ca. 300 m² Grundstücksfläche
1 WE/freistehendes Einfamilienhaus		          ca. 500 m² Grundstücksfläche
1 WE/Mehrfamilienhausbau			           ca. 80 m² Grundstücksfläche

Einwohner:

1 WE/Familienhausbau				           3,1 EinwohnerInnen
1 WE/Mehrfamilienhausbau		                      2,0 EinwohnerInnen

Baulandbeschluss

31

Anhang 2 (nachrichtlich):  Städtebauliche Kennwerte

Als Übersicht werden im Folgenden Re-
chenwerte dargelegt, die zur Ermittlung der 
Wohneinheiten und Einwohner in einem Bau-

gebiet verwendet werden. Sie werden so lan-
ge verwendet, bis der Bebauungsplan genau-
ere Aussagen ermöglicht. 


